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baus beherrscht, kann nicht die richtigen 
Lösungsansätze finden. 

Folgerung 
Die amtierenden Forstleute haben in vie
len Fällen die Waiderschließung weit 
vorangetrieben, so daß zumindest im 
öffentlichen Wald die Erschließung na
hezu vollzogen ist. Es gibt aber noch 
Rückstände, wo der zukünftige Revier
leiter als diplomierter Forstingenieur 
(FH) noch Waiderschließung als wichti
ge Planungsaufgabe zu bewältigen hat, 
und auch die Aufgabe der Wegeinstand
haltung ist' unter der Prämisse einer um
fassenden Ausbildung in Waiderschlie
ßung zu sehen. 

Betriebswirtschaftlich sind beide Be
reiche, sowohl der Wegeneubau wie die 
Wegeinstandhaltung als kostenträchtige 
Betriebsfaktoren einer besonderen Auf
merksamkeit zu unterwerfen. Dies kön-

nen Betriebs- und Revierleiter nur, wenn 
die entsprechenden theoretischen 
Kenntnisse vorhanden sind, auf denen 
sich im Laufe der Zeit die praktischen 
Erfahrungen aufbauen lassen. 

In diesem Sinne wird an der Fach
hochschule für Forstwirtschaft auch in 
Zukunft der Studienbereich WaIder
schließung gelehrt werden. 

LIteraturhInweIse 
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Abb. 1.- Ewige Streitfrage: Vererbung oder Umwelt (v. I. Jährling, 2- bis 3jährig, 5- bis 
6jährig). 

Zur Aktualisierung der 
jagdlichen Ausbildung 
Von Herbert Keller, Rottenburg *) 

Die Menschheitsgeschichte ist_ seit zwei Millionen Jahren zugleich auch Jagdge
schichte. Sie ist übervoll von Uberlieferungen und Tradition. Wie auf kaum einem 
anderen Gebiet werden diese Traditionen gepflegt und weitergegeben. Das ist sicher 
lobenswert, birgt aber die Gefahr in sich, daß man immer nur diejenigen Traditionen 
pflegt, die in die momentane öffentliche und persönliche Denkrichtung passen. Diese 
Gefahr besteht natürlich auch bei der Jägerausbildung. Der folgende Beitrag zeigt 
deshalb an einigen exemplarischen Fragen auf, wo bei der Jägerausbildung 
Gewichte verlagert oder auch Neuland betreten werden könnte. 

In Deutschland ist die Jägerprüfung (als 
Sachkundeprüfung) die Voraussetzung 
für die Erteilung eines Jahresjagd
scheines. 

Die Verordnungen zur Durchführung 
der Jägerprüfung fallen in die Kompe-

') Prof. Keller ist Dozent für Jagd und Fische
rei an der FHF Rol/enburg 
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tenz der Bundesländer, so daß Prü
fungsanforderungen und -modalitäten 
von Land zu Land unterschiedlich sind. 

Bei den Ausbildungsplänen und vor 
allem den schriftlichen Prüfungsaufga
ben wurde in den letzten 40 Jahren 
zunehmend größerer Wert auf detaillier
te Formenkenntnisse gelegt. Das glei
che gilt für verwickelte jagdrechtliche 
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Problemstellungen. Die Jägerprüfung 
wird immer schwieriger und der Kennt
nisstand der Prüflinge liegt auf bemer
kenswert hohem Niveau. Dies gilt um so 
mehr, wenn man die Prüfungsanforde
rungen in der BRD mit denen anderer 
europäischer Länder vergleicht. 

Gleichzeitig wird oft versäumt, die 
neu esten wildbiologischen und wildöko
logischen Erkenntnisse in ausreichen
dem Maße in die Prüfungsvorbereitung 
und -durchführung einzubauen. Diese 
Erkenntnisse können die Jagdtechniken 
beeinflussen, wodurch wiederum die 
Schießprüfungsanforderungen tangiert 
werden. Drei Beispiele sollen den Aktua
lisierungsbedarf aufzeigen. 

Schalenwildbejagung 
als Beutegreiferersatz 
Seit Verabschiedung des Reichsjagdge
setzes im Jahre 1934 ist bei der Schalen
wildbejagung ein bis heute anhaltender 
Trend zur Einschränkung von Drück
und Treibjagden zu beobachten. In glei
chem Maße wurde die Ansitzjagd geför
dert. 

Auslöser dieser Entwicklung waren 
seinerzeit genetische Überlegungen. 
Vom Zeitgeist geprägt, sprach man von 
guten und von schlechten Vererbern, 
und forderte am Beispiel Rehwild, diese 
sogenannten schlechten Vererber vor 
der Blattzeit zu erlegen. Zu erkennen 
glaubt man sie an schlechter Gehörnbil
dung und schwacher Körperverfassung. 
Logische Konsequenz: Nur vom Hoch
sitz aus, bei genügend Zeit zum sicheren 
Ansprechen und für den sicheren Schuß 
sind diese Ausleseanforderungen zu er
füllen . Hinterher ist man oft klüger. Wir 
wissen heute, daß bei dieser Betrach
tungsweise die Umwelteinflüsse zu kurz 
kommen. 

Man glaubte, das äußere Erschei
nungsbild werde ausschließlich von der 
Gesamtheit der genetischen Anlagen 
bestimmt (2). Tatsächlich aber führen 
unterschiedliche Umweltbedingungen 
(besonders Streß- und Ernährungsbe
dingungen) zu stark voneinander abwei
chenden Erscheinungsbildern (Abb. 1). 
Obwohl wir dies heute wissen, ist die 
Ansitzjagd die absolut vorherrschende 
Jagdart geblieben. 

Dabei besitzt sie noch einen weiteren 
gravierenden Nachteil. Unsere ständige 
Behauptung, wir jagten wie die Beute
greifer (also vorwiegend auf junge, kran
ke und ganz alte Stücke), läßt sich gera
de mit der Ansitzjagd nur sehr schwer 
belegen. Denn jeder, der über Jahre 
hinweg seine Jagdstrecken analysiert, 
wird feststellen, daß bei der Ansitzjagd 
überdurchschnittlich häufig 

• junge (unvorsichtige), männlich wie weib-
lich sowie 

• männlich (laufaktivere) 

Stücke erlegt werden. Unterdurch
schniltlich häufig fallen an: 



• alte (vorsichtige) männlich wie weiblich 
sowie 

• kranke (nicht mehr laufaktive Stücke) . 

Wir müssen einfach eingestehen, daß 
unser bestes . Sinnesorgan, das Auge, 
die weitaus wirksamere Nase des Beute
greifers nur sehr unzureichend ersetzen 
kann (Abb. 2). Deshalb sollten wir Uns 
auf Jagdarten zurückbesinnen, die Un
sere jagdlichen Vorfahren beherrscht 
haben und die heute wegen der überzo
genen Bedeutung der Trophäen nicht 
mehr ausreichend geübt werden. Fol
gende Gründe sprechen für die vermehr
te Durchführung gut organisierter Drück
jagqen (3): 
• Verringerung .des Jagddruckes; dadurch 

Verbesserung der Lebensbedingungen 
des Wildes 

• Erhöhte Chance, auch alteIkranke, nicht 
laufaktive Stücke zu erlegen 

Sollen wir die Schußzeiten 
überdenken? 

G)Ch HESPELER (4) werden heute in 
aer Bundesrepublik Deutschland wie 
auch in Österreich trotz Zersiedelung der 
Landschaft und trotz der zahlreichen 
Verkehrsverluste fast doppelt so viele 
Rehe erlegt wie 1936. In allen europäi
schen Ländern ist die.Entwicklung ähn
lich. Dies beweist, daß wir in der Vergan
genheit nie in der Lage waren, die Be
stände auch nur annähernd zu erfassen, 
und daß entgegen der VOn Jägerseite 
immer wieder geäußerten Behauptung 
auch keinerlei Gefahr besteht, diese 
Wildart ungewollt auszurotten. 

Dem Bemühen, die Abschußerfüllung 
durch Ausweitung der Schußzeiten zu 
erreichen, sind bei der extrem zeitauf
wendigen Ansitzjagd Grenzen gesetzt. 
Die sinnvolle Alternative, gut organisier
te Treib- und Drückjagden, droht beim 
Rehwild alljährlich ab 15. Oktober da-

Irch uneffektiv zu werden, daß jeder 
,-,chütze Gefahr läuft, eine "Beutelgeiß" 
zu erlegen und damit ein Schonzeitver
gehen mit all seinen rechtlichen Folgen 
begangen zu haben. 

Diese Gefahr läßt sich nur dadurch 
eingrenzen, daß man entweder Treib-

und Drückjagden nur in der Zeit vom 1. 
September bis 15. Oktober durchführt, 
oder aber, daß man sinnvollerweise die 
Schußzeit für Böcke überdenkt. 

Diese Überlegung bricht selbstver
ständlich mit dem bisherigen Tabu, ei
nen abgeworfenen Rehbock zu erlegen. 
Die bekannten Nachteile massiven 
Jagddrucks ließen sich allerdings durch 
kürzere, aber für beide Geschlechter 
gleichermaßen geltende Jagdzeiten ent
scheidend mindern. 

Abb. 2: Die Ansitzjagd - nicht überbe
werten! 

Wie steht es um unsere 
Schießfertigkeit? 
Sind die Anforderungen der Schießprü
fung noch praxisgerecht? Jeder Leser 
kennt aus seinem persönlichen Umfeld 
folgende Situation : Die Jungjäger haben 
Schießprüfung und Jägerprüfung be
standen. Sie erlegen ihr Schalenwild 
künftig vom Hochsitz aus, und zeigen 
dabei ordentliche bis sehr gute Schußlei
stungen. Zu den Übungsschießen der 
Kreisjägervereinigungen kommen nur 
noch wenige, und zwar meist die besse-

Entdecken Sie die schönsten 
Seiten der Natur! 
"BLV Naturführer« sind Seite fur Seite 
ein Erlebnis! Hervorragende Farbfotos 
zeigen die Natur in ihrer ganzen Viel 
falt. Fundierte, leicht verständliche 
Texte enthalten alle 
wichtigen Informa
tionen . 33 Taschen
bücher bieten ein 
breites Themen
spektrum. Da ist für 

L-_________________ je_d_e_n_e_tw __ as_d_a_b_e_i! ______ ~131-"1 
BLV Verlagsgesellschaft mbH . 8000 München 40 
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ren Schützen. Schalenwilddrück- oder 
-treibjagden sind selten. Bei Schwarz
wilddrückjagden stehen die bekannt gu
ten Schützen an den guten Ständen, die 
schwächeren Schützen kommen an 
"Verlappungsstände". Sie schießen gar 
nicht oder sehr schlecht. Häufige Kon
troll- und Nachsuchen schüren das Un
behagen über Drückjagden auf Schalen
wild . 

Die Ursachen liegen eindeutig in ur
menschlicher Bequemlichkeit und 
manchmal auch schlicht im Geiz begrün
det. Obwohl bei jeder Form VOn Freizeit
sport nur Trainingsfleiß ansprechende 
Leistungen erwarten läßt, erscheinen 
auf Schalenwilddrückjagden mit großer 
Selbstverständlichkeit immer wieder Jä
ger, die seit Jahren auf keinem Schieß
stand mehr gesehen wurden. 

In allen Bundesländern sollte bei Prü
fungsschießen der Schuß auf die laufen
de Schalenwildscheibe selbstverständ
lich sein . Das alljährliche Schießnadel
schießen ließe sich zur Pflicht machen. 
Der verantwortungsbewußte Jagdleiter 
sollte nur diejenigen Schützen zur 
Drück- und Treibjagd auf Schalenwild 
einladen, die gute Leistungen beim 
flüchtigen Kugelschuß nachweisen. 
Spezielle Trainingsprogramme für den 
flüchtigen Büchsenschuß sollten ausge
arbeitet und auf den DJV-Schießständen 
angeboten werden. 

Folgerung 
Derjenige, der bereits als Jungjäger aus 
einer Wagenburg voller jagdlicher Tradi
tionen mit angelerntem Schubladenwis
sen argumentiert, anstalt sich gesicherte 
Ergebnisse der Wildforschung und eine 
komplexe Betrachtungsweise des Pro
blemkreises Jagd und Wild zu eigen zu 
machen, wird in der Diskussion mit einer 
zunehmend aufmerksameren und kriti
scheren Öffentlichkeit kaum bestehen 
können. 

LUeralurhlnwelse 

1) GOSSOW Wildökologie, BLV Verlag. 2) WOTSCHI· 
KOWSKY Pirsch Nr 7, 1989 3) Empfehfungen zur Beja · 
gung von Reh und Rotwild (MLR und landeslagdverband 
Baden Würtl emberg) 4) HESPELER. Rehwild heule. BlV 
Verlag 
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JAGDRECHT 

Die sachlichen Verbote 

Die 18 Gebote des Jägers 
Mark G. v. Pückler 

Hand aufs Herz, 
wann haben Sie sich 
zuletzt mit den sach
lichen Verboten be
faßt? Die jägerprü
fung liegt jahre, 
wenn nicht jahr
zehnte zurück, in
zwischen sind Sie 
waidgerechter Jäger 
geworden, haben Er
fahrungen gesam
melt und dabei viel
leicht nicht immer 
wahrgenommen, was 
sich alles in der Zwi
schenzeit geändert 
hat. 
Die heute geltenden 
sachlichen Verbote 
sind nicht mehr die 
Jer SOer und 60er 
jahre; sie haben sich 
dem Geist der Zeit 
und dem Zusammen
wachsen Europas an
gepaßt. 

A. Die sachlichen 
Verbote des 
Bundesjagdgesetzes 
I. Verhoten ist (§ 19 ßJG); 
o mit Schrot I, Posten, ge
had.tem Blei, Bolzen oder Pfei
len 2, auch al~ Fang~chu~, auf 
Schalenwild und Seehunde zu 
schießen ~; 
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o a. auf Rehwild und Seehun
de mit Büchsenpatronen zu 
schiegen, deren Auftreffenergie 
auf 100 JIl (E IIK1) weniger als 
1000jouie bclrilgt; 
b. auf alles übrige Schalenwild 
mit Biichsenpatronen unter ei
nem Kaliber von 6,5 nll11 zu 
schießen; im Kaliber 6,5 mm 
und darüber müssen die Büch
sen patronen eine Auftreffener
gie auf Ion m (E lllo) vonillinde
stens zoon Joule haben; 
c. auf Wild mit halbautomati
schen oder automatischen Waf
fen, die mehr als zwei Patronen 
in da~ Maga7in aufnehmen 
können, zu schicr~en; 
d. auf Wild mit Pistolen oder Re
volvern 7U schießen, ausge
nommen im Falle der Bau- und 
Fallenjagd ~owie zur Abgabe 
von Fang~chiissen, wenn die 
Miindung~energie des Geschos
ses minde~tem ZOO joule 4 be
trägt; 
o die Lappjagll innerhalb ei 
ner Zone von :mo Metern von 
der Uagd-)Bezirksgrenze, die 
jagd durch Abklingein der Fel
der und die Treibjagd bei Mond
schein auszuüben; o Schalenwild, ausgenommen 
Schwarzwild 5, sowie Federwild 
zur Nachtzeit 7U erlegen; al~ 

Nachtzeit gilt die Zeit von ein
einhalb Stunden nach Sonnen
untergang bis eineinhalb Stun
den vor Sonnenaufgang; da~ 

Verbot umfa~t nicht die Jagd 
auf Möwen, Waldschnepfen, 
Auer-, Birk- und Rackelwild; 
o a. kiimtliche Lichtquellen, 
Spiegel, Vorrichtungen zum 
Anstrahlen oder Beleuchten de~ 
Zieles oder der Zieleinrichtun
gen, Nachtzic1geräte6, die einen 
Bildwandler oder eine elektro
nische Verstilrkung besitzen 
und für Schußwaffen bestimmt 
sind, Tonbandgerilte oder elek
trische Schlilge erteilende e;eril
te bei m Fa ng oder Erlegen von 
Wild aller Art zu verwenden 

oder zu nutzen sowie zur 
Nachtzeit an Leuchttürmen 
oder I.euch 1 feuern Federwild 7U 
fangen; 
b. Vogelleim, Fallen, Angelha
ken, Netn?, Remen oder iihliche 
Ei n rich tungen ~owie geblel1lle
te oder verstümmelte Vögel 
beim Fang oder Erlegen von Fe
derwild zu verwenden; 
o Belohnungen für den Ab
schuß oder den Fang von Fe
derwild auszmetlen, zu geben 
oder zu empfangen; 
o Saufänge, Fang. qder Fall
gruben ohne Genehmigung der 
zuständigen Behörde anzule
gen; o Schlingen jeder Art, in de
nen sich Wild fangen kann, her
zustellen, feilzubieten, zu er
werben oder aufzustellen; 
Cl) Fanggerilte, die nicht unver
sehrt fangen oder nicht sofort 
töten 7, mwie Selbstschur~gerä
te zu verwenden; 
G) in Notzeiten Schalenwild in 
einem Umkreis von ZOO Metern 
von Fütterungen H zu erlegen; 
4D Wild aus 1.uftfahrzeugen, 
Kraftfahr7cugen 9 oder maschi
nengetriebenen Wasserfahrzeu
gen zu erlegen; das Verbot um
faßt nicht das Erlegen von Wild 
aus Kraftfahrzeugen durch Kör
perbehiml~rte mit Erlaubnis 
der zmtündigen Behörde; 
o die Netzjagd auf Seehunde 
auszuüben; 
Q) die Iletzjagd auf Wild am-
7uüben; 
G) die Such- und Treibjagd auf 
Waldschnepfen im Frühjahr 
auszuüben; 
e Wild zu vergiften oder ver
giftete oder betilubende Köder 
zu verwenden; 
4D die Brackenjagd auf einer 
Fläche von weniger als 1000 ha 
auszuüben 10; 

G Abwurf~langen ohne schrift
liche Erlaubnis 11 des JAB zu 
sammeln; 
~ eingefangenes oder aufge-

zogenes Wild spiiter als vier Wo
chen vor Beginn der jagdaus
übung 12 auf dieses Wild auszu
setzen. 

11. Erweiterungen 
und Einschränkungen 
Die Länder können die Verbote 
mit Ausnahme der Nr. 16 erwei
tern oder aus besonderen Grün
den einschränken; die Ände
rungen gelten dann nur in dem 
jeweiligen Land. 

Soweit Federwild betroffen 
ist, ist eine Eimchränkung nur 
aus den in Art. 9 der Richtlinie 
79/409/EWG v. Z.4.79 ("Vogel
schutzrichtlinie") genannten 
Gründen und Maßgaben zulils
sig (z. 11. zum Schutze der Tier
und Pflanzenwelt, zu For
schungs- und Unterrichts
zwecken, zur Wiederansiedlung, 
u. a.). 

Die in Absatz I Nr. Z Buch
staben a und b vorgeschriebe
nen Energiewerte können un
terschritten werden, wenn von 
einem ~taatlichen oder staatlich 
anerkannten Fachinstitut die 
Verwendbarkeit der Munition 
für bestimmte jagdliche Zwecke 
bestätigt wird. Auf der kleinsten 
Verpackungseinheit der Muni
tion ist das Fachinstitut, das die 
Prüfung vorgenommen hat, so
wie der Verwendungszweck an
zugeben. 

B. Anmerkungen 
1 i\ur~er bei einem Notab
~chu~, wenn auf andere Weise 
erhebliche Schmerzen oder 1.ei
den des Wildes nicht beendet 
werden können, z. B. Kitz mit 
abgemähtem Lauf, verunglück
te Ricke mit gebrochenem 
Rückgrat. 

In solchen Fällen istes Pflicht 
des lägers, die Leiden sofort zu 
heenden (vgl. 22a Abs. I BjG), 
notfall~auch durch einen Schrot
schuß auf den Träger, wenn ein 
Kugelschuß nicht verfügbar ist. 
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2 Der Schuß mit Pfeil und Bo
gen oder Bol7en (Armbrmt) auf 
Nicht-Schalenwild verstößt ge
gen die Grumhät7e deutscher 
Waidgerechtigkeit und ist da
her nicht zulässig, In einigen 
1I1I11l1l'~ländern ist er nach Lan 
de~recht amdriicklich verboten 
(Bacl.-Wiirtt., NRW), 
.i Da~ FlintenlaufgeschoR i~t 
innerhalb angeme~~encr Ent 
fermlllgen in den Kalibern 12, 
16 und 20 für alle Schalen 
wildnrten zugcla~~en, bei gerin
geren Kalibern i~t das Tier
~clllIt7gesetz 7U beachten, e~ 

muß ein ~ofortiges Verenden 
des Stiicke~ gewährlei~tet ~ein . 

4 Bd richtiger Interpretiltion 
ieht sich die~e Minde~tener

gll' nur auf dl'n Fangschug .tur 
SchalCilwild, nicht z. 11. auf 
Wild kaninchen, Marder u. ä. 
(vgl. 11 r-lJruck~. 7/42HS, S. 7). 
S Nal h Lande~recht ZUIll reil 
auch auf Rotwild und andere~ 
Schalenwild erlaubt, ggf. nach 
entsprechender Erlaubnis der 

Wenn auch wildbiologisch umstritten, so ist die Frühjahrsbejagung der Waldschnepfe in Deutschland im 
Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern schon seit Jahren verboten FOTO: W. NA GEl 

eine Batt~ 
mlt einer L1!l5ehsdauer v:or1 
bis ZU vier Jahren. Auf die Uhr 
gibt es zwei Jahre Garantie. 
Die WILD UND kUND-Jäger
uhr mit Mondanzeige erhal
ten Sie kostenlos für die Ver
mittlung eines neuen Abon
nenten. 

Wichtig; Die Bestellung kann innerhalb einer Woche schriftlich beim Paul Parey Zeitschriftenverlag 
GmbH & Co. KG. Postfach 10 63 04. D-20043 Hamburg widerrufen werden (Poststempel). 

Ja. ich habe einen neuen Abonnenten rur WILD UND HUND gewonnen. 
Schkken Sie dIe WILD UNO H\JND·Jägeruhr nach Begleichung der Bezugs · 
gebLihren durch den neuen Abonnenten an 

Name. Vorname 

Straße --

PLZ/Ort 
BItte schicken SIe WILD UND HUND gegen Rechnung zu Ihren allgemeinen 
Geschaltsbeulngungen ab nachsterrelChbarer Ausgabe zum PreIs von 
DM 176.- lur eIn Jahr (26 Ausgaben. Auslandspreis DM 188.-). inklUSIVe 
Porto. an 

Name.Vorn~ 

Straße 

Datum -

Der neue Abonnent war in den letzten 12 Monaten nicht Bezieher von 
WILD UND HUND. Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein Jahr. 
wenn nicht 3 Monate vor Ablauf des Bezugszeitraumes gekündigt wird. 

Vertrauens9ilrantie: Diese Vereinbarung kann ich innerhalb einer Woche 
schriftlich beim Paul Parey Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG. Postfach 
10 63 04. 0 20043 Hamburg, widerrufen Zur Fristwahrung genügt die 
Absendung innerhalb einer Woche (Poststempel). Ich bestätige dies mit 
meiner 2. Unterschrilt. 

Datum 
______ x-=~""~----~~~------ ~ 

2. Unterschrift des neuen Abonnenten 
Preisstand: Mai 1996 
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Volierenwild muß ebenso wie eingefangenes oder aufgezogenes Wild gemäß der sachlichen Verbote min
destens vie.r Wochen vor Beginn der Jagdausübung ausgesetzt sein FOTO: HVM 

Unieren jagdbehörde 7ur rrfül 
lung de~ Ahschußplane~. 

6 7. B. beleuchtete Absehen, sie 
~ollen aher demnächst 7ugcla~
~en werden. 

Nachl~icht-Geräle lllln bio 
ßen Beobach ten des Wildes 
sind erlaubt. 
7 Verboten ~i nd 7. B. Tcllerei ~en 
und Krähenfalle (in NRW aUlh: 
Knüppelfallcn eimlhl. I'nigel
und Rasenfallen, Marderschlag
bäume, Scherenfallen, Drahl 
bügelschlagfallen einslhlier~ 

lich ConiheOlrfallen ~owie 101-
~chlagfallen aller Art, die durch 
Tritt, Druck oder Berührung 
ausgelösl werderl). 

Frnpfoh lene Mimiesl J..lemm
kräfte (in NRW: Pflichl) bei 
Fangeisen sind bei einer Bügel
weite von 37 un - I SO N, 46 crn 

175 N, S()-(iO lm - 200 N und 
70 cm .mo N (N - Newton). 

Bei Conibearfallen gellen 
folgende Werle: C 120 - 120 N, 
C 220 = 200 N, C 280 230 N, 
e :no .{SO N und C 120 Magn. 
- 250 N. 
H Da~ Frlegen von Schalenwild 
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außerhalb der NOl7eit an I iille 
rungen ver~I!j(~t siel ~ gegen die 
Grundsät7e deut~cher Waidge 
rechtigkeit, ausgenommen der 
Nolab~chuß (7.B. BocJ.. mil ge
brochenem Lauf an der Fülle 
rung, siehe oben). 

Erlegen von Schwarzwild an 
Kirrungen ist erlaubt, hierbei 
sind die landesrechtlichen Vor
schriften überdOlsAnkirren von 
Wild zu beachlen. 

Erlegen von SchwOlrzwild Oln 
Ablenkungsfiillerungen ist nicht 
zulässig, auch hier liegt ein Ver
stoß gegen die WOlidgerechtig
keit vor. 

Wildäcker und Wildäsungs
flächen sind keine Füllerungen, 
sondern nOltürliche Äsung, so 
dOlß Oln ihnen auch in der Not
zeit Wild erlegt werden dOlrf. 

Ferner dürfen Wildäcker und 
Asungsflälhen dem Wild Oluch 
in der Sommerzeit 7ugänglich 
gemacht werden, das I iitle 
nrngsverbol fur Schalenwild in 
den SornrnermonOlten ~teht 

nilht entgegen. 
9 Außer NotOlbschuß (~. 0.) . 

10 I's können auch zwei anein
Olndergrenzende Revierinhaber 
mit 7usammen mindestens 
1000 hOl Fläche eine Bracken
jagd gemeinsam durchführen. 

Nicht unter dieses Verbot 
fällt eine Drückjagd auf Scha
lenwild unter Einsatz von 
Bracken. 

Verboien ist nur die Bracken
jagd, bei der die Bracke da~ auf
gespürte Wild (vor allem den 
HOlsen) ~o 100nge spurlaut ver
folgt (daher die Mindestfläche), 
bis es aufgrumt seiner SIOlndorl
treue umkehrt und an seinen 
Standort zurückkehrt, wo es 
vorn jäger erwarlet und erlegt 
wird . Bei dieser JagdOlrt wird das 
"Umkehren" des l'lasen nach ei
ner be~lilJ1mten Entfernung 
ausgenutzt. 
11 Mündliche Erlaubnis aller 
jagdOlu~übungsberechtigten/Re

\ ierinhaber ist stets erforder
Iilh, außer bei gegenseitiger Be
vollmächtigung, sonst liegt 
Wilderei vor.· 

rin jagdschein ist zum 
Sammeln von Abwurfstangen 

nitht erforderlich. Bei Beglei
tung durch den/die jagdaus
iibungsberechtigten/Revierin
haber (Sicht- oder Rufweite) ge
nügt auch eine mündliche Er
laubnis. 
12 Am Tage der Jagd muß ddS 
Wild also bereits seit minde
stens vier Wochen ausge~etzt 

~ein (nach Landesrecht häufig 
länger) . 

C. Folgen bei einem 
Verstoß gegen die 
sachlichen Verbote 
Bei einem vorsätzlichen Ver
stoß gegen die sachlichen Ver
bote muß der Betroffene mit 
folgenden Sanktionen rechnen: 
• Bußgeld bi~ zu 10 DOO DM 
(~ {9 Abs. ] BjG); 
• Jagdverbot von I bis () Mo
naten, der Jagd~chein wird für 
diese Dauer amtlich verwahrt 
(~4Ia BjG); 
• Einziehung der benutzten 
Waffe, de~ erlegten Wildes lind 
anderer zurTat verwendeter Ge
genstände (§ 40 BjG); 
• Ver~agllng/Einziclllrng de~ 
JagdKheins wegen Unzuver
lässigkeit bei wiederholtem 
oder schwerem Verstoß (§ 17 
Abs. 4 IIJG), damit zugleich Er
löschen der Pachtfähigkeit und 
dOlmit des I'achtvertrages, Wi
derruf der Wbk und Abgabe der 
Waffen an einen Berechtigten 
für die Dauer der Unzuverlds
~igk.eit oder Unbrauch- .JIJ 
bOlrmachllng der Waffen. ~ 

VOR DEM FINANZAMT 

Zur steuerlichen 
Berücksichti
gung zugepach
teter Flächen 

J agdpachtaufwemlungen von 
Land- und For~twirten für die 

7upachtung von Flächen, die 
an einen Eigenjagdbezirk an
gren7en, sind steuerlich nur 
dann als ßetriebsausgaben ab
zugsfähig, wenn die Zupach-


